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„Baden-Württemberg: Rückgang der Wirt-
schaftsleistung in 2024 – Reales Bruttoin-
landsprodukt sinkt um 0,4 %“, so lautete der 
Titel der Pressemitteilung vom 28. März 20251  

zu den vom Arbeitskreis Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Länder (AK VGRdL) 
herausgegebenen vorläufigen Wirtschaftsda‑ 
ten auf Länderebene. Und bereits Anfang des 
Jahres teilte das Statistische Bundesamt auf 
seiner Pressekonferenz vom 15. Januar 20252 
mit: „Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 
0,2 % gesunken“. 

Von allen Kennzahlen der amtlichen Statistik 
stehen die ersten Ergebnisse für das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) des vorangegangen Berichts-
jahres bzw. die Veränderung des preisberei‑ 
nigten BIP gegenüber dem jeweiligen Vor‑ 
jahr – das Wirtschaftswachstum – besonders  
im Blickpunkt der Öffentlichkeit und Politik.  
Kritisch betrachtet werden dabei, alle Jahre  
wieder, vor allem Revisionen, das heißt nach-
trägliche Überarbeitungen, der frühzeitig veröf‑ 
fentlichten, ersten BIP-Wachstumsraten auf  
Länderebene. Die Nutzerinnen und Nutzer stel-
len überaus hohe Ansprüche an diese statisti‑ 
sche Kennzahl zur konjunkturellen Entwick‑ 
lung: Einerseits sollen die BIP-Ergebnisse  
möglichst zeitnah bereitgestellt, andererseits 
aber möglichst nicht mehr revidiert werden.  
Für die amtliche Statistik ist dies ein erhebli‑ 
cher, wenn nicht gar unmöglicher Spagat  
zwischen Aktualität und Genauigkeit.

Im vorliegenden Beitrag werden daher das  
Berechnungsverfahren des regionalen BIP  
vorgestellt und wesentliche Abweichungs‑ 
ursachen zwischen den Ergebnissen der  
verschiedenen Veröffentlichungszeitpunkte  
analysiert.

Das BIP auf dem Prüfstand –  
Rahmenbedingungen und Problemstellung

„Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR) stellen das umfassendste statistische  
Instrumentarium der Wirtschaftsbeobachtung 
dar. Sie liefern für Politik, Wirtschaft und Wis-

senschaft wichtige Informationen unter ande‑ 
rem über die Wirtschaftsleistung und das Wirt-
schaftswachstum auf regionaler Ebene, so‑ 
wohl im nationalen als auch europäischen  
Kontext“, so beschrieben im Vorwort der aktu-
ellen, vom Arbeitskreis Volkswirtschaftliche  
Gesamtrechnungen der Länder herausgege-
benen VGR-Broschüre.3 Neben dem Statisti‑ 
schen Bundesamt für die nationalen VGR, ge‑ 
mäß allgemeiner Regelung im Bundesstatis‑ 
tikgesetz (BStatG § 3 Abs. 1 Nr. 13)4, hat dabei 
der AK VGRdL den gesetzlichen Auftrag, die 
Wirtschaftsleistung und -entwicklung auf re‑ 
gionaler Ebene für die Länder sowie die kreis-
freien Städte und Landkreise zu ermitteln.5  
Diesem Arbeitskreis gehören die Statistischen 
Ämter der 16 Bundesländer sowie das Statis‑ 
tische Bundesamt und das Statistische Amt  
Wirtschaft und Befragungen der Landeshaupt-
stadt Stuttgart an.6 

Gesetzliche Grundlage der VGR auf nationaler 
und regionaler Ebene in der Europäischen  
Union sind die Vorgaben des ESVG 2010  
(Europäisches System Volkswirtschaftlicher  
Gesamtrechnungen)7, das im Jahr 2014 das 
vorherige ESVG 1995 abgelöst hat. Das ESVG 
legt detailliert die in den EU-Ländern anzu‑ 
wendenden Konzepte, Definitionen, Klassifi‑ 
kationen und Verbuchungsregeln für die Auf-
stellung der Volkswirtschaftlichen Gesamt‑ 
rechnungen fest, wie auch die Lieferverpflich-
tungen8 der Mitgliedstaaten an die Europäi‑ 
sche Union (EU). Das ESVG basiert auf den  
Empfehlungen des weltweit gültigen „System 
of National Accounts 2008“ (SNA 2008). Da‑ 
mit werden vergleichbare VGR-Daten für  
die Regionen Europas und auch weltweit ge‑ 
währleistet. 

Jeweils im Dezember eines Jahres sind vom  
AK VGRdL erste Regionalergebnisse des  
Vorjahres (t + 12 Monate) unter anderem für  
die Bruttowertschöpfung (BWS) der Gesamt-
wirtschaft in jeweiligen Preisen auf NUTS 2- 
Ebene (Regierungsbezirke) an Eurostat zu lie-
fern. Die BWS-Ergebnisse nach Wirtschafts‑ 
bereichen sind entstehungsseitig die zen‑ 
tralen Ausgangsgrößen für die Berechnung  
des BIP. Weitere Lieferungen sind zum Zeit‑ 
punkt t + 24 Monate vorgesehen und umfassen  

„Trade-off“ zwischen Aktualität und Genau‑ 
igkeit – Betrachtungen zur Ergebnisstabilität  
des regionalen Bruttoinlandsprodukts
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unter anderem die BWS in jeweiligen Preisen  
(nominale BWS) nach Wirtschaftsbereichen  
auf NUTS 3-Ebene (Stadt- und Landkreise) und 
die gesamtwirtschaftliche BWS in Vorjahres-
preisen (reale BWS) sowie Daten der Verwen-
dungs- und Verteilungsrechnung des BIP, wie 
die Bruttoanlageinvestitionen, das Arbeitneh-
merentgelt und Einkommensdaten. Regional-
ergebnisse zum Wirtschaftswachstum, das  
auf Basis der realen BWS ermittelt wird, sind 
also erst 2 Jahre nach Ablauf des Berichtsjah‑ 
res zu übermitteln.

Unabhängig von den gesetzlichen Lieferver-
pflichtungen gegenüber Eurostat, besteht sei-
tens der Nutzerinnen und Nutzer der VGR eine 
große Nachfrage nach aktuelleren Daten zur 
regionalen Wirtschaftsleistung und -entwick-
lung. Besonders im Blickpunkt der Öffentlich‑ 
keit und Politik stehen dabei das Bruttoin‑ 
landsprodukt (BIP) als umfassendstes Maß  
der Wirtschaftsleistung bzw. die Veränderung 
des preisbereinigten BIP gegenüber dem Vor-
jahr – das reale Wirtschaftswachstum. Auf‑ 
grund der hohen Aktualitätsanforderungen  
werden auf Basis der zeitnah verfügbaren Da‑ 
ten zunächst vorläufige Ergebnisse erstellt.  
So legt das Statistische Bundesamt in der Re‑ 
gel bereits am 15. Januar des Folgejahres eine 
erste Schnellrechnung der Wirtschaftsent‑ 
wicklung in Deutschland für das zurücklie‑ 
gende Jahr vor.9 Auf Länderebene werden  
vom AK VGRdL erste vorläufige Jahresergeb-
nisse zum BIP bzw. zum realen Wirtschafts‑ 
wachstum und der BWS nach Wirtschafts‑ 
bereichen Ende März, das heißt 3 Monate  
nach dem Berichtsjahr, bereitgestellt.10 

Aber: Wie exakt sind diese frühen Daten zur  
realen BIP-Entwicklung und weshalb kann es  
zu abweichenden Ergebnissen zwischen der 
Erstveröffentlichung und den nachfolgenden 
Berechnungsständen bzw. den jeweiligen spä-
teren Veröffentlichungen kommen? Eine Fra‑ 
ge, die auch immer wieder von interessierten 
Nutzerinnen und Nutzern der regionalen VGR 
gestellt wird. Sind doch wesentliche Anfor‑ 
derungen an die Ergebnisse, unter anderem 
seitens der Wirtschaftsforschung und Politik‑ 
beratung, neben Aktualität vor allem Ge‑ 
nauigkeit und Ergebniskonsistenz. Eine hohe 
Revisionsanfälligkeit der ersten veröffentlich‑ 
ten BIP-Wachstumsraten erschwert gesamt‑ 
wirtschaftliche Analysen und Konjunktur‑ 
prognosen und weckt mitunter Zweifel an der 
Qualität der Ergebnisse der amtlichen Statis‑ 
tik. Bevor hier näher auf die VGR-Revisionen 
und deren Notwendigkeit eingegangen wird, 
sollen zum besseren Verständnis zunächst die 
Vorgehensweise der Datenberechnung in den 
regionalen VGR erläutert werden.

„Top-Down“ vs. „Bottom-Up“ –  
Regionalisierungsverfahren

Die Größen der regionalen VGR in Deutsch‑ 
land werden ausgehend von den Ergebnissen 
der nationalen VGR berechnet. Damit unter-
scheiden sich die VGR grundsätzlich von den 
Erhebungen in den Fachstatistiken. Hier wer‑ 
den die Ergebnisse in der Regel von der  
kleinsten regionalen Ebene zur nächst höhe‑ 
ren Ebene zusammengeführt. In den regiona‑ 
len VGR verläuft die Berechnung umgekehrt. 
Zunächst ermittelt das Statistische Bundes‑ 
amt die nationalen VGR-Ergebnisse für  
Deutschland. Anschließend werden diese vom 
AK VGRdL zunächst anhand geeigneter regio-
nalen Schlüsselgrößen auf die Bundeslän‑ 
der verteilt. Die abgestimmten Länderergeb‑ 
nisse bilden wiederum die Ausgangswerte für 
die weitere Verteilung auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte.11

Zur Regionalisierung sieht das ESVG 201012,  
je nach Verfügbarkeit regionalspezifischer  
statistischer Ausgangsgrößen, zwei Metho‑ 
den vor: Bei der „Bottom-Up“-Methode wer‑ 
den die vorliegenden regionalspezifischen  
Basisdaten sozusagen „von unten nach  
oben“ zusammengeführt. Eine eventuelle  
Abweichung der Ländersummen der so be‑ 
rechneten regionalen Ergebnisse von den  
nationalen Werten, beispielsweise aufgrund  
von Zuschlägen der Bundes-VGR zu den  
Produktionswerten, wird abschließend über  
die Abstimmung auf die jeweiligen Bun‑ 
deseckwerte (sogenannte Koordinierung)  
proportional auf die regionalen VGR-Er‑ 
gebnisse aufgeteilt. Bei der „Top-Down“- 
Methode wird andersherum vorgegangen.  
Die nationalen Ergebnisse werden in Er‑ 
mangelung regionalspezifischer Ausgangs‑ 
größen anhand von Schlüsselgrößen, die  
in möglichst engem Zusammenhang zu  
den berechneten Aggregaten stehen, auf  
die einzelnen Regionen verteilt. Zur Schlüs‑ 
selung, das heißt Regionalisierung, der  
BWS wird in einzelnen Wirtschaftsbereichen  
beispielsweise auf Umsatzdaten zurückge‑ 
griffen.

Somit bildet bei jeder Methode die Summe  
der regionalen Werte das nationale Ergebnis. 
Dies gewährleistet auch die Vollständigkeit  
und Konsistenz des regionalen BIP, als wich‑ 
tiges Ziel der VGR und zentrales Anliegen  
der Harmonisierung durch die EU-Kommis‑ 
sion.13 Die in den nationalen VGR im Bedarfs‑ 
fall in einzelnen Bereichen vorgenommenen  
Zuschläge, werden somit in den Regional‑ 
rechnungen implizit berücksichtigt. So zum  
Beispiel die regelmäßigen Zuschläge zur  
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gen der Länder – Zusam-
menhänge, Bedeutung 
und Ergebnisse, Aus‑ 
gabe 2024, https://www.
statistikportal.de/sites/de 
fault/files/2024-10/vgr 
dl_broschure_2024.pdf 
(Abruf: 20.01.2025).

Wirtschaftsleistung aufgrund schattenwirt‑ 
schaftlicher Tätigkeiten („Schwarzarbeit“), wie 
auch der Zuschlag im Zuge der Generalrevi‑ 
sion 2024 auf Produktion und Vorleistungen  
in der Entstehungsrechnung, um eine vermu-
tete Untererfassung aufgrund unterschiedli‑ 
cher Einheitenkonzepte in den Unternehmens-
strukturstatistiken und den VGR auszuglei‑ 
chen.14 Die regionalen VGR stellen somit eine 
Verbindung von Ergebnissen der Bundes- 
VGR und der „eigentlichen“, unkoordinierten 
Länderrechnung dar.

BIP und BWS – zentrale Größen  
der Entstehungsrechnung

In den regionalen VGR steht die sogenannte 
Entstehungsrechnung des Bruttoinlandspro‑ 
dukts im Mittelpunkt. Sie umfasst alle Trans‑ 
aktionen im Zusammenhang mit der Produk‑ 
tion von Waren und Dienstleistungen. Zen‑ 
trale Größen der Entstehungsrechnung sind  
das Bruttoinlandsprodukt, als Kennzahl der  
wirtschaftlichen Leistung insgesamt, sowie  
die BWS für die Entwicklung der Wirtschafts‑ 
bereiche. Die Summe der BWS der einzelnen  
Wirtschaftsbereiche, plus Gütersteuern ab‑ 
züglich Gütersubventionen ergibt das BIP.  
Dieses kann in jeweiligen Preisen (nominal)  
oder preisbereinigt und somit frei von Preis‑ 
einflüssen (real) dargestellt werden und ist  
der zentrale Indikator für Wachstum und Kon-
junktur. Die preisbereinigte Veränderung  
des BIP gegenüber dem Vorjahr bzw. ei‑ 
nem Vergleichsjahr beschreibt das Wirt‑ 
schaftswachstum bzw. die Wirtschaftsentwick-
lung. Beim strukturellen Vergleich einzelner 
Regionen oder Wirtschaftsbereiche unterein‑ 
ander werden dagegen generell nominale  
Größen verwendet. 

Im europäischen und internationalen Ver‑ 
gleich ist es zudem üblich, zur Messung der  
gesamtwirtschaftlichen Aktivität und somit  
des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes ein-
zelner Regionen deren BIP bezogen auf die  
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner her-
anzuziehen. Des Weiteren richten sich etwaige 
Fördergelder aus dem EU-Strukturfonds‑ 
programm für die benachteiligten Regionen 
Europas nach dem auf die jeweilige Ein‑ 
wohnerzahl bezogenen BIP.15 

Von der ersten FS zur OB –  
Berechnungsphasen des BIP

Gesamtwirtschaftliche Ergebnisse nach Bun-
desländern, die sich auf eine – gemessen am 
verfügbaren Fundus regionalstatistischer  

Ausgangsdaten – weitgehend vollständige  
Datenbasis stützen, können vom Arbeitskreis 
VGR der Länder in der Regel erst mit einem 
zeitlichen Abstand von etwa t + 2 Jahren als 
sogenannte Originärberechnung (OB) bereit‑ 
gestellt werden. Nach 4 Jahren schließlich  
liegen alle erforderlichen Basisdaten, im we-
sentlichen Angaben zu Produktionswerten und 
Vorleistungen aus den verschiedenen Struk-
turerhebungen, vollständig vor und die VGR-
Ergebnisse gelten als „endgültig". Allerdings 
erfolgt regelmäßig im Rahmen der etwa alle  
5 Jahre stattfindenden sogenannten General-
revisionen, zuletzt 2019 und zum aktuellen Be-
rechnungsstand mit der Revision 2024, eine 
grundlegende Überarbeitung der gesamten  
VGR-Daten, die sich auf einen langen Zeit‑ 
raum erstreckt. Solche Generalrevisionen fin‑ 
den innerhalb der EU in der Regel in harmo‑ 
nisierter Form statt, um neue Konzepte, De‑ 
finitionen, Klassifikationen und neue interna‑ 
tionale Konventionen in das Rechenwerk ein-
zuführen, sowie neue Berechnungsverfahren 
und bislang nicht verwendete statistische  
Datenquellen zu integrieren. Dies gewährleis‑ 
tet die internationale Vergleichbarkeit der  
Ergebnisse in den VGR.

Die Bereitstellung erster Daten zur regio‑ 
nalen Wirtschaftsentwicklung frühestens nach  
t + 2 Jahren, zur OB, wäre jedoch für viele Nut-
zerinnen und Nutzer zu spät. Der AK VGRdL 
erstellt daher sogenannte Fortschreibungen 
(FS), um frühzeitig Ergebnisse zum BIP und  
der BWS bereitzustellen. Dazu werden die  
zuletzt veröffentlichten OB-Werte der BWS  
anhand geeigneter, frühzeitig vorliegender  
Indikatoren, sogenannter Messziffern, fortge-
schrieben. Diese basieren vorwiegend auf  
Angaben zu Umsatzentwicklungen aus den  
verfügbaren Konjunkturstatistiken. Erste Re‑ 
gionalergebnisse zur Wirtschaftsentwicklung  
werden jeweils Ende März, 3 Monate nach  
Ablauf des Berichtsjahres, bereitgestellt. Da‑ 
bei basiert diese 1. FS, zum Beispiel für das  
BIP 2023, auf den originär berechneten BWS-
Länderergebnissen für 2021 und den dar‑ 
auf fortgeschriebenen BWS-Daten für 2022  
(2. FS). Eine erste Überarbeitung der 2023er 
BIP- bzw. BWS-Werte von Ende März 2024, er-
folgt mit einem Jahr Abstand Ende März 2025 
mit der 2. FS 2023, die dann auf der OB für  
2022 beruht, und schließlich Ende März 2026 
mit dem dann originär berechneten BIP  
2023 (Übersicht 1).

Mit dieser von Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft geforderten frühzeitigen Erstveröffent‑ 
lichung von Angaben zum Bruttoinlandspro‑ 
dukt bewegt sich die amtliche Statistik aller‑ 
dings im Spannungsfeld zwischen Aktualität 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/05/wista-052024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-10/vgrdl_broschure_2024.pdf
https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-10/vgrdl_broschure_2024.pdf
https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-10/vgrdl_broschure_2024.pdf
https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-10/vgrdl_broschure_2024.pdf
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16	 Arbeitskreis VGR der 
Länder (2025): Erläute-
rungen zu den Berech-
nungsphasen des  
Bruttoinlandsprodukts 
bzw. der Bruttowert-
schöpfung der VGR der 
Länder, https://www.
statistikportal.de/de/
vgrdl/infoberechnungs 
phasenbip  
(Abruf: 20.01.2025).

17	 Bund-Länder-Aus‑ 
schuss Statistik der 
Wirtschaftsministerien 
der Länder, 82. Sitzung 
am 6./7.12.2016 im Minis‑ 
terium für Wirtschaft, 
Energie, Industrie,  
Mittelstand und Hand-
werk des Landes NRW, 
Düsseldorf.

Berechnungsphasen des Bruttoinlandsprodukts (Länderergebnisse) –  
Veröffentlichungstermine Berichtsjahr 2024Ü1

S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

September:

Abkürzungen: Hj = Halbjahr; FS = Fortschreibung; OB = Originärberechnung.

OB       2022

September:
1. Hj.   2026 1. FS    2026

2. FS    2025

September:März:

2. FS    2023
1. Hj.   20271. FS    2025

OB       2023

2024 2025 2026 2027

1. FS    20241. Hj.   2024
September:März:März:

1. Hj.   2025
2. FS    2024

OB       2024

Quelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_BIP_Berechnungsphasen.pdf (Abruf: 28.03.2025).

Vollständige 
Datenbasis

Originär-
berechnung
(OB) 2022

Basis: 
OB 2021

Vorläufige 
Datenbasis

2. Fortschreibung
(FS) 2023

Basis: 
– OB 2022
– Messziffern

2023/2022

1. Fortschreibung
(FS) 2024

Basis: 
– 2. FS 2023
– Messziffern

2024/2023

Genauigkeit

Frühzeitige 
„Schätzung“

Aktu
alität

Fortschreibungsprozess des Bruttoinlandsprodukts auf  
Länderebene am Beispiel der 1. Fortschreibung 2024Ü2

Quelle: Eigene Darstellung.

und Genauigkeit. Da zur 1. FS des BIP für  
die Länder, noch nicht alle für die Berechnung 
erforderlichen Basisdaten zur Verfügung ste‑ 
hen, können die Ergebnisse nur auf unvoll‑ 
ständiger Datengrundlage ermittelt werden  
und sind teilweise geschätzt. Indem die je‑ 
weils verfügbaren statistischen Ausgangsda‑ 
ten sukzessive in die Berechnungen Eingang 
finden, werden diese vorläufigen Ergebnisse 
kontinuierlich in verschiedenen Berechnungs-
phasen auf nach und nach verbesserter Da‑ 
tengrundlage aktualisiert und veröffentlicht.16 

Die Datennutzerinnen und -nutzer können so‑ 
mit stets auf bestmögliche Ergebnisse für  
Analysen und Prognosen zurückgreifen.

Mehr oder weniger starke Korrekturen der  
ersten Schnellrechnung (1. FS) zu den nach‑ 

folgenden, überarbeiteten Werten sind aller-
dings unausweichlich – eine gewisse Unge‑ 
nauigkeit ist insofern der Preis für hohe Ak‑ 
tualität (Übersicht 2).

Wachstum oder Rezession? –  
Revisionsdifferenzen und -ursachen

Die von der 1. FS bis zur 1. OB für ein Berichts-
jahr nacheinander, zu jedem neuen Berech‑ 
nungsstand revidierten und damit gegebe‑ 
nenfalls abweichenden Ergebnisse für das  
BIP und die BWS, können zu mehr oder weni‑ 
ger großen Veränderungen insbesondere der  
Wachstumsraten des realen BIP und in der  
Folge zu Verschiebungen in der Rangfolge der 
16 Bundesländer führen. In einigen Ländern 
wurde somit schon aus einem zunächst (1. FS) 
kräftigen Wirtschaftswachstum ein schwäche‑ 
res (2. FS bzw. OB) oder aus einem schwa‑ 
chen Wachstum gar eine Rezession und umge-
kehrt. Solche Schwankungen der Ergebnisse 
zwischen den Veröffentlichungsterminen wer-
den von den Datennutzerinnen und -nutzern  
aus Politik und Wirtschaft in der Regel als pro-
blematisch wahrgenommen und führen oft‑ 
mals zu kritischen Nachfragen.

Besonders markante Beispiele für die Revi‑ 
sionsanfälligkeit der länderspezifischen BIP-
Wachstumsraten zur 1. FS waren die Berichts-
jahre 2014 und 2015. Damals gaben die relativ 
starken Abweichungen zu den jeweils ein Jahr 
später veröffentlichten Ergebnissen der 2. FS 
Anlass für systematische Untersuchungen der 
Revisionsdifferenzen und ihrer Ursachen im  
AK VGR der Länder. 2014 waren die deutlichen 
Abweichungen vor allem in Baden-Württem‑ 
berg, von +2,4 % in der 1. FS auf +1,5 % in  
der 2. FS und gegenläufig in Hessen, von  
+1,4 % auf +2,4 %, ausschlaggebend dafür,  
dass sich der Bund-Länder-Ausschuss Statis‑ 
tik der Wirtschaftsministerien der Länder17  

https://www.statistikportal.de/de/vgrdl/infoberechnungsphasenbip
https://www.statistikportal.de/de/vgrdl/infoberechnungsphasenbip
https://www.statistikportal.de/de/vgrdl/infoberechnungsphasenbip
https://www.statistikportal.de/de/vgrdl/infoberechnungsphasenbip
https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_BIP_Berechnungsphasen.pdf
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18	 Landtag Nordrhein-
Westfalen (2016):  
Plenarprotokoll 16/111, 
https://www.landtag.
nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Do 
kument/MMP16-111.pdf 
(Abruf: 01.09.2025). 

19	 Bund-Länder-Ausschuss 
Statistik der Wirtschafts-
ministerien der Länder, 
84. Sitzung am 29.10.2021 
im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Ener‑ 
gie, Berlin, Online-Ver-
anstaltung.

20	 Siehe Arbeitskreis  
„VGR der Länder“ 
(2025). 

auf seiner 82. Sitzung im Dezember 2016  
mit der Thematik „Revisionsdifferenzen des 
BIP“ befasste. 

Im darauffolgenden Berichtsjahr 2015 waren es 
dann die Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen 
(NRW), die eine kritische Reaktionen seitens  
der Politik auslösten. Die Ende März 2016  
veröffentlichte 1. FS wies für NRW einen leich-
ten Rückgang (–0,0 %) des realen BIP aus.  
NRW lag damit deutlich unter dem Deutsch-
landwert (+1,7 %) am Ende des Länderran‑ 
kings. Dies sorgte für intensive öffentliche Dis-
kussionen, die insbesondere in der Presse und 
politischen Debatte Nordrhein-Westfalens auf-
gegriffen wurden. Vor allem die damalige Op-
position nahm die schwachen BIP-Ergebnisse 
zum Anlass für Kritik an der Landesregierung: 
NRW trage die „rote Laterne in Deutschland“18, 
belege also den letzten Platz im Länderranking 
des BIP-Wachstums. In der 2. FS (im Folgejahr) 
drehte sich die Wachstumsrate des NRW-BIP 
dann ins Plus (+0,8 %), um schließlich zur OB 
im Jahr darauf, mit nun besseren und vollstän-
digeren Basisstatistiken, weiter auf +1,1 % an-
zusteigen. Im Länderranking verbesserte sich 
NRW somit von der 1. FS bis zur OB vom  
Schlusslicht auf den 13. Rang. Für andere Län-
der änderte sich ebenfalls ihre Reihenfolge:  
während zum Beispiel Bremen vom dritten auf 
den zwölften Rang abrutschte, verbesserten  
sich dagegen Rheinland-Pfalz und Sachsen  
von Rang 12 auf 4 bzw. von 11 auf 3. Baden-
Württemberg und Berlin wechselten lediglich 
den Spitzenplatz (Schaubild 1). 

Diese deutlichen Ergebnisschwankungen der 
BIP-Wachstumsraten, vor allem in NRW, ga‑ 
ben den Anlass, dass sich der Bund-Länder- 
Ausschuss Statistik19 auf seiner 84. Sitzung  
im Oktober 2021 erneut mit der Thematik  
„Verbesserung der 1. Fortschreibung“ be‑ 
fasste. Zudem wurde bereits im November  
2020 eine interne Projektgruppe des Arbeits-
kreises VGR der Länder gegründet, zur syste-
matischen Analyse der Ursachen für die Re‑ 
visionsdifferenzen und dem Auftrag zu klä‑ 
ren, ob und in welchem Rahmen sich die  
Revisionen des BIP bzw. der realen Wachs‑ 
tumsraten zwischen den einzelnen Fort‑ 
schreibungen und der nachfolgenden OB  
vermindern lassen (siehe auch Abschnitt  
„2020: Projektgruppe im AK VGRdL – syste‑ 
matische Revisionsanalyse“).

Allgemeine Informationen und Kennziffern  
zum Ausmaß der Revisionen werden regel‑ 
mäßig zum jeweils aktuellen Berechnungs‑ 
stand der BIP-Länderrechnung im Internetan‑ 
gebot des AK VGRdL im „Qualitätsbericht  
Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nungen“20 ausgewiesen und bieten dabei ne‑ 
ben Revisionsanalysen im Länderdurchschnitt 
auch länderspezifische Revisionsdaten für  
weitergehende Untersuchungen an.

MR und MAR – Revisionsmaße  
im Qualitätsbericht 

Eine Möglichkeit zur Abschätzung der Zuver‑ 
lässigkeit der frühzeitigen BIP-Ergebnisse be-
steht in der Analyse von Revisionsdifferenzen. 
Dabei wird die Abweichung zwischen einer  
ersten Berechnung bzw. Schätzung und dem  
späteren „endgültigen“ Ergebnis untersucht. 
Übliche Revisionsmaße sind die „Mittlere Re-
vision (MR)“ und die „Mittlere absolute Re‑ 
vision (MAR)“, die das arithmetische Mittel  
der in der Vergangenheit beobachteten Ab‑ 
weichungen zwischen vorläufigen und end‑ 
gültigen Werten mit (MR) beziehungsweise  
ohne (MAR) Berücksichtigung des Vorzei‑ 
chens darstellen.

Übersicht 3 zeigt diese Revisionsmaße für die 
Veränderungsraten des preisbereinigten BIP 
gegenüber dem Vorjahr – dem realen Wirt-
schaftswachstum – im Durchschnitt der  
16 Bundesländer. Der Beobachtungszeitraum 
beginnt im Jahr 1999. In diesem Jahr wurde das 
Europäische System Volkswirtschaftlicher  
Gesamtrechnungen (ESVG) 1995 eingeführt, 
das bis zur Ablösung durch das ESVG 2010 im 
September 2014 maßgebend für die deutschen 
VGR war.

Im Einzelnen dargestellt sind in Teil a) der  
Übersicht 3 zunächst die Revisionsmaße der  
Veränderungsraten des preisbereinigten BIP 
gegenüber dem Vorjahr zu den unterschied-
lichen Berechnungsständen – von der ersten 
bis zur finalen Jahresüberarbeitung (2. FS bis 
3. OB) sowie Rückrechnung des BIP – im Ver-
gleich zur Erstveröffentlichung (1. FS). Teil b) 
der Übersicht 3 gibt darüber hinaus die Re‑ 
visionsmaße der Ergebnisse nach den Gene‑ 
ralrevisionen 2005, 2011, 2014, 2019 und 2024 
gegenüber den jeweiligen Vorrevisionser‑ 
gebnissen wider. Bei der Interpretation der  
Revisionsmaße ist zu beachten, dass diese in 
etwa 5-jährigem Turnus durchgeführten me‑ 
thodisch-konzeptionell bedingten VGR-Ge‑ 
neralrevisionen, einen nicht unerheblichen  
Teil des Revisionsbedarfs ausmachen, und  
nicht der Datenqualität der regionalen VGR  
im engeren Sinne anzulasten sind.

Für die im Fokus stehenden Ergebnisse der  
ersten, auf weitgehend vollständigen regiona‑ 
len Ausgangsdaten beruhenden, originären  
Berechnung (1. OB) des BIP im Vergleich zur 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-111.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-111.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-111.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-111.pdf
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S1 Wirtschaftswachstum 2015 in Deutschland und den Bundesländern

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 224 25

Abkürzungen: FS = Fortschreibung; OB = Originärberechnung.
Datenquelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, vorläufige Ergebnisse, 2016.

Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts 2015 gegenüber 2014 in %
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Revisionsmaße*) im Länderdurchschnitt 1999 bis 2023
a) Bezogen auf die Erstveröffentlichung sowie b) auf das jeweilige VorrevisionsergebnisÜ3

*) Bezogen auf die jeweiligen Veränderungsraten des realen BIP gegenüber dem Vorjahr zu den unterschiedlichen Berechnungsständen. Umfasst die VGR-Generalrevi-
sionen 2024, 2019, 2014, 2011, 2005 und 1999. – 1) Ausmaß der revisionsbedingten Änderungen durch die VGR-Generalrevision 2024, 2019, 2014, 2011 und 2005. – 2) Bis 
2008 wurde die 1. Fortschreibung (FS) Anfang Februar des Folgejahres veröffentlicht und die erste Überarbeitung (2. FS) erfolgte bereits Ende März. Die erste Jahres- 
überarbeitung (3. FS) – teils noch auf Basis vorläufiger Daten – erfolgte Ende März des Folgejahres. Ab Berichtsjahr 2009 wurde die Veröffentlichung der 1. FS des BIP von 
Anfang Februar auf Ende März verschoben. Damit entfiel die erste Überarbeitung der Februarwerte im Folgemonat März, und die erste Jahresüberarbeitung (bis 2008:  
3. FS) Ende März des Folgejahres wurde damit nun die 2. FS (anstatt der bisherigen 3. FS). 

Quelle: Qualitätsbericht Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_qualitaetsbericht_2025.pdf 
(Abruf: 28.03.2025), redaktionell geändert.

Dabei bedeutet:										          	

t0	 Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung
t0+1 	 nach erster Jahresüberarbeitung
t0+2 	 nach zweiter Jahresüberarbeitung
t0+3 	 nach dritter Jahresüberarbeitung
tfinal	 nach finaler Überarbeitung (entspricht dem „endgültigen“ Ergebnis nach vierter Jahresüberarbeitung,  

vorbehaltlich späterer Generalrevisionen)	
tunrev	 letzte Veröffentlichung unrevidierter Angaben vor VGR-Generalrevision
trev	 erste Veröffentlichung revidierter Angaben nach VGR-Generalrevision

MR	 ∑(xi – x0)/n: zeigt die durchschnittlich zu erwartenden Abweichungen (Bias) nach oben oder unten  
(Mittlere Revision)	

MAR	 ∑|xi – x0|/n: zeigt die durchschnittlich zu erwartenden absoluten Abweichungen  
(Mittlere absolute Revision)

x0 	 Wert zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung
xi 	 Wert zum Zeitpunkt der folgenden Veröffentlichungen

FS	 Fortschreibung

OB	 Originärberechnung

RR	 Rückrechnung

Ü3

Dabei bedeutet:
t0 Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung
t0+1  nach erster Jahresüberarbeitung 
t0+2  nach zweiter Jahresüberarbeitung
t0+3  nach dritter Jahresüberarbeitung 
tfinal nach finaler Überarbeitung (entspricht dem „endgültigen“ Ergebnis nach vierter Jahresüberarbeitung, vorbehaltlich 

späterer Generalrevisionen)
tunrev letzte Veröffentlichung unrevidierter Angaben vor VGR-Generalrevision
trev 
MR 
MAR 
x0  
xi  
FS 
OB 
RR 

erste Veröffentlichung revidierter Angaben nach VGR-Generalrevision
Σ(xi – x0)/n: zeigt die durchschnittlich zu erwartenden Abweichungen (Bias) nach oben oder unten (Mittlere Revision) 
Σ|xi – x0|/n: zeigt die durchschnittlich zu erwartenden absoluten Abweichungen (Mittlere absolute Revision)
Wert zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung
Wert zum Zeitpunkt der folgenden Veröffentlichungen 
Fortschreibung
Originärberechnung
Rückrechnung

0,25
Mittlere absolute 
Revision
(MAR) (%-Pkte)

0,51 0,89 0,93 1,00 1,01 0,59 0,50 0,37

Mittlere Revision  
(MR) (%-Pkte)

–0,03 +0,08 +0,13 +0,15 +0,15 +0,01

320 384 96

Anzahl der 
Perioden (n) 24 23 21 20 24

a) Vergleich mit erster Veröffentlichung  t0 (1. FS)

Berichtsjahre mit 
Rev.differenz < 0 (%)

Berichtsjahre mit 
Rev.differenz > 0 (%)

3. FS2)

bzw. 2. FS 
zu 1. FS

OB t
zu 1. FS

OB t+1 
zu 1. FS

Beobachtungs-
periode

Gegenstand der 
Nachweisung

OB t+2 
zu 1. FS

OB t, t+1, 
t+2 und RR 

zu 1. FS

1999 – 
2022

1999 – 
2021

1999 – 
2020

1999 – 
2019

1999 – 
2022

1. 
Jahres-
überar-
beitung
(t0+1)
zu t0

2. 
Jahres-
überar-
beitung
(t0+2)
zu t0

3. 
Jahres-
überar-
beitung
(t0+3)
zu t0

4. 
(finale)
Jahres-
überar-
beitung
(t0+4)
zu t0

aktuelle
Originär-
berech-
nungen

und Rück-
rechnung

zu t0

Anzahl der
Beobachtungen (n) 384 368 336

Revision 
2019 zu 

2014

b) Vergleich nach/vor Revision

Ergebnis nach 
Revision (trev) zu

Ergebnis vor 
Revision (tunrev)1)

1999 – 
2018

20

320

–0,03

Revision 
2005 zu

1999

Revision 
2011 zu 

2005

Revision 
2014 zu 

2011

1999 – 
2004

1999 – 
2010

1999 – 
2013

+0,19 –0,07

6 12 15

192 240

47,4 54,1 57,7 56,9 57,6 52,5 43,459,4 47,4

52,6 45,9 42,3 43,1 42,4 47,5 56,640,6 52,6

https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_qualitaetsbericht_2025.pdf
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21	 Siehe Arbeitskreis  
„VGR der Länder“ 
(2025).

vorläufigen Erstveröffentlichung (1. FS), gibt  
die mittlere Revision (MR) an (siehe Über‑ 
sicht 3, Teil a) Spalte 2), wie hoch im Durch-
schnitt aller hier betrachteten Berichtsjahre  
(und aller 16 Länder) ab 1999 – aktuell bis  
zur 1. OB 2022 – die mittlere Abweichung bzw. 
Revisionsdifferenz der Veränderungsraten des 
preisbereinigten BIP ist. 

Die MR, ∑ als (xi – x0)/n, zeigt dabei als  
Durchschnitt der beobachteten Revisions‑ 
differenzen einen eventuellen Bias nach  
„oben“ oder „unten“. Im Fall einer MR von  
zuletzt +0,05 Prozentpunkten bedeutet dies,  
dass die Veränderungsrate des preisbereinig‑ 
ten BIP zur 1. OB gegenüber der 1. FS durch-
schnittlich um 0,05 Prozentpunkte höher aus-
gewiesen wurde, als sich zur Erstberechnung 
der Ergebnisse ergab, also zur Erstveröffent‑ 
lichung eine leichte Unterschätzung der  
Wachstumsrate des realen BIP erfolgte.

Bei der mittleren absoluten Revision (MAR)  
wird entsprechend verfahren, allerdings ohne 
Berücksichtigung der Vorzeichen. Die MAR,  
definiert als ∑ (xi – x0)/n, zeigt damit die  
durchschnittliche absolute Abweichung der  
Veränderungsrate des preisbereinigten BIP  
zwischen der 1. FS und der 1. OB der 16 Län‑ 
der im Mittel aller Jahre an. Beispielsweise  
ergäbe sich ausgehend von der MAR von  
+/–0,9 Prozentpunkten und der Veränderungs-
rate des preisbereinigten BIP von 1,8 % im  
Länderdurchschnitt bei der 1. FS 2022 ge‑ 
mäß dieser bisherigen Revisionsdifferenzen  

für die zu „erwartende“ Veränderungsrate  
des preisbereinigten BIP zur OB 2022 ein  
„Korridor“ von 0,9 % bis 2,7 %.21

Im Ländervergleich reicht die Spanne der  
mittleren absoluten Revision der Verände‑ 
rungsraten des preisbereinigten BIP zur 1. FS 
gegenüber der 1. OB im Durchschnitt der  
ausgewiesenen Berichtsjahre ab 1999 von  
0,56 in Nordrhein-Westfalen bis zu einer MAR 
von 1,2 in Bremen. Die kleineren Länder bzw. 
Stadtstaaten weisen dabei generell höhere  
Werte der MAR auf als die größeren Flächen-
länder. Ausgehend von den BIP-Wachstums‑ 
raten zur 1. FS 2022 sind in Schaubild 2 die  
jeweiligen MAR-Intervalle nach Bundeslän‑ 
dern dargestellt.

Neben den Revisionsdifferenzen im Durch‑ 
schnitt der Bundesländer und Berichts‑ 
jahre, werden im Qualitätsbericht der regio‑ 
nalen VGR auch die Entwicklung der jährli‑ 
chen Veränderungsraten des realen BIP ge‑ 
genüber dem Vorjahr für die einzelnen Län‑ 
der ausgewiesen. 

Übersicht 4 zeigt für Baden-Württemberg die 
Veränderungsraten seit 1999 zur jeweils ersten 
Veröffentlichung mit den zu den nachfolgenden 
Berechnungsständen (jährlich) überarbeiteten 
bzw. revidierten Werten bis zur 1. FS 2024. Gut 
ersichtlich sind dabei auch die Einflüsse der 
Generalrevisionen 1999, 2005, 2011, 2014, 2019 
und 2024 auf die Ergebnisse, mit zum Teil deut-
lichen Veränderungen der Wachstumsraten.

S2 Wirtschaftswachstum 2022 in Deutschland und den Bundesländern – 
„MAR“-Intervalle*)

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 225 25

*) Mittlere absolute Revision (MAR).
Datenquelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, vorläufige Ergebnisse, 2023.

Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts 2022 gegenüber 2021 in %
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22	 Siehe Eurostat (2014).

23	 Siehe Eurostat (2013).

BIP, MAR und Länderranking

Wie oben dargestellt, kann das Maß für die  
Mittlere Absolute Revision der bisher beob‑ 
achteten Revisionsdifferenzen des realen BIP 
als „Korridor“ um den Schätzwert interpretiert 
werden, innerhalb dessen der später in der OB 
ermittelte Wert in etwa liegen dürfte, das heißt 
als eine Art Konfidenzintervall der BIP-Wachs-
tumsraten. Sind nun diese Konfidenzintervalle 
weiter als die Abstände der Veränderungsrate 
des preisbereinigten BIP zwischen den einzel-
nen Länderergebnissen, was regelmäßig der 
Fall ist, lässt sich insbesondere zu den früh‑ 
zeitigen, vorläufigen Schätzergebnissen der  
1. FS des BIP eigentlich (noch) keine belastbare  
Rangfolge der Länder aufstellen. Aus diesem 
Grund wurde im AK VGRdL vereinbart, ver‑ 
gleichende Länderergebnisse in Veröffentli-
chungen, wie zum Beispiel zum Wirtschafts-
wachstum in der 1. FS, nicht zu ranken, son‑ 
dern ausschließlich in alphabetischer Rei‑ 
henfolge der Länder auszuweisen (Schau‑ 
bild 3).

Allerdings erfreuen sich Rankings generell  
großer Beliebtheit, vereinfachen sie doch den 
Vergleich und erlauben eine einfache Be‑ 
wertung. Wie zuvor für die 1. FS des BIP 2015 
für Nordrhein-Westfalen dargestellt, sorgt das 

Wachstumsranking bzw. Änderungen in der 
Länderreihenfolge jedoch häufig für öffentli‑ 
che Diskussionen, insbesondere in der politi-
schen Debatte. Der hohe Anspruch der Nutze-
rinnen und Nutzer an die Statistik, bereits auf 
Basis der 1. FS ein Länderranking anhand der 
BIP-Veränderungsraten zu erstellen, sollte da‑ 
her hinterfragt werden. Die Annahme, dass  
man zur Schätzung der BIP-Entwicklung für die 
einzelnen Länder zu diesem frühen Zeitpunkt 
zudem eine Rangfolge der Länder einfach so 
mitschätzen kann, ist ganz offensichtlich un‑ 
realistisch. Insbesondere aufgrund der noch 
vorläufigen, teils geschätzten Ausgangsdaten 
der Berechnungen und den unter anderem  
darin begründeten nachfolgenden Revisio‑ 
nen, kann dieser Anspruch nicht erfüllt  
werden.

Ansätze zur Qualitätsverbesserung der  
Fortschreibungen des BIP

Qualitätsmanagement findet in den regiona‑ 
len VGR auf mehreren Ebenen statt. Die Be‑ 
rechnungsmethoden der regionalen VGR fol‑ 
gen harmonisierten europäischen Regeln, die 
rechtsverbindlich im ESVG 201022 festge‑ 
schrieben sind und im Eurostat „Manual on  
regional accounts methods“23 näher erläutert 

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr (in %)

1. FS
(t0)

2. FS
(t0+1)

3. FS OB
(t0+2)

OB
(t0+3)

OB
(t0+4)

OB
(t0+5)

OB
(t0+6)

OB
(t0+7)

OB
(t0+8)

OB
(t0+9)

OB
(t0+10)

RR
(t0+11)

RR
(t0+12)

RR
(t0+13)

RR
(t0+14)

RR
(t0+15)

RR
(t0+16)

RR
(t0+17)

RR
(t0+18)

RR
(t0+19)

RR
(t0+20)

RR
(t0+21)

RR
(t0+22)

RR
(t0+23)

RR
(t0+24)

RR
(t0+25)

1999 1,7 1,7 1,8 2,3 2,5 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 –** 2,6 2,6 –*** 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6
2000 4,2 4,2 4,5 3,3 3,3 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 –** 3,6 3,6 –*** 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
2001 1,2 0,8 0,9 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 –** 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
2002 0,0 0,1 0,2 –0,9 –0,6 –1,3 –1,3 –1,3 –1,3 –1,3 –** –1,1 –1,1 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –1,1
2003 –0,1 –0,2 –0,1 0,0 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –** –0,4 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,1
2004 1,7 1,6 1,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 –** 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2005 1,5 1,6 1,9 0,5 0,4 0,2 0,2 –** 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
2006 3,5 3,5 4,4 5,1 5,2 5,3 –** 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3
2007 2,7 2,8 3,2 2,9 3,3 –** 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6
2008 0,7 0,6 0,9 –0,0 –** 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
2009 –7,4 –7,1 –* –9,5 –9,2 –8,9 –9,0 –9,1 –9,1 –9,1 –9,1 –9,8 –9,8 –9,8 –9,8 –9,8 –9,7
2010 5,5 6,3 –* 7,0 7,4 7,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7
2011 4,3 4,8 –* 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,0
2012 0,6 1,2 –* 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
2013 0,9 0,3 –* 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
2014 2,4 1,5 –* 1,6 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0
2015 3,1 3,1 –* 3,3 3,1 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
2016 2,2 1,2 –* 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,7
2017 2,3 2,8 –* 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8
2018 1,5 2,3 –* 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
2019 0,1 –0,5 –* –0,2 –0,4 –0,4 –0,1
2020 –5,5 –5,4 –* –4,8 –4,8 –5,2
2021 3,4 3,2 –* 4,0 5,6
2022 1,4 2,2 –* 2,1
2023 –0,6 0,2
2024 –0,4

Berechnungsstand (BS) VGR-Revision, ESVG WZ-Klassifikation Bruttoinlandsprodukt (BIP)
1. BS 2000 bis 2004 Revision 1999, ESVG 1995 WZ 1993 BIP in Preisen von 1995
2. BS 2005 bis 2010 Revision 2005, ESVG 1995 WZ 2003 BIP (preisbereinigt, verkettet)
3. BS 2011 bis 2013 Revision 2011, ESVG 1995 WZ 2008 BIP (preisbereinigt, verkettet)
4. BS 2014 bis 2018 Revision 2014, ESVG 2010 WZ 2008 BIP (preisbereinigt, verkettet)
5. BS 2019 bis 2023 Revision 2019, ESVG 2010 WZ 2008 BIP (preisbereinigt, verkettet)
6. BS 2024    Revsion 2024, ESVG 2010     WZ 2008 BIP (preisbereinigt, verkettet)
Revision 2024; aktueller Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Februar 2025

Berichts-
jahr

FS: Fortschreibung; OB: Originärberechnung; RR: Rückrechnung; 
* Bis 2008 wurde die 1. Fortschreibung (FS) Anfang Februar des Folgejahres veröffentlicht und die erste Überarbeitung (2. FS) erfolgte bereits Ende März. 
Die erste Jahresüberarbeitung (3. FS) – teils noch auf Basis vorläufiger Daten – erfolgte Ende März des Folgejahres. Ab Berichtsjahr 2009 wurde die Veröffentlichung der 1. FS des BIP von Anfang Februar auf Ende März verschoben. 
Damit entfiel die erste Überarbeitung der Februarwerte im Folgemonat März, und die erste Jahresüberarbeitung (bis 2008: 3. FS) Ende März des Folgejahres wurde damit nun die 2. FS (anstatt der bisherigen 3. FS).
**  Zum BS 2011 (Rev. 2011) wurde das BIP revisionsbedingt rückwirkend nur bis Berichtsjahr 2008 berechnet. Die Rückrechnung der Berichtsjahre 2007 bis 1991 erfolgte erst zum BS 2012.
*** Zum BS 2014 (Rev. 2014) wurde das BIP revisionsbedingt rückwirkend nur bis Berichtsjahr 2000 berechnet. Die Rückrechnung der Berichtsjahre 1999 bis 1991 erfolgte erst zum BS 2015.

Veränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorjahr (Wirtschaftswachstum)  
in Baden-Württemberg von Berichtsjahr 1999 bis 2023 nach Berechnungsständen von der 1. FS  
bis zum aktuellen OB- bzw. RR-Ergebnis

Ü4

FS: Fortschreibung; OB: Originärberechnung; RR: Rückrechnung; 
* Bis 2008 wurde die 1. Fortschreibung (FS) Anfang Februar des Folgejahres veröffentlicht und die erste Überarbeitung (2. FS) erfolgte bereits Ende März. 
Die erste Jahresüberarbeitung (3. FS) – teils noch auf Basis vorläufiger Daten – erfolgte Ende März des Folgejahres. Ab Berichtsjahr 2009 wurde die Veröffentlichung  
der 1. FS des BIP von Anfang Februar auf Ende März verschoben. Damit entfiel die erste Überarbeitung der Februarwerte im Folgemonat März, und die erste Jahresüber-
arbeitung (bis 2008: 3. FS) Ende März des Folgejahres wurde damit nun die 2. FS (anstatt der bisherigen 3. FS). 
** Zum BS 2011 (Rev. 2011) wurde das BIP rev.bedingt rückwirkend nur bis Berichtsjahr 2008 berechnet. Die Rückrechnung der Berichtsjahre 2007 bis 1991 erfolgte erst  
zum BS 2012. 
*** Zum BS 2014 (Rev. 2014) wurde das BIP rev.bedingt rückwirkend nur bis Berichtsjahr 2000 berechnet. Die Rückrechnung der Berichtsjahre 1999 bis 1991 erfolgte erst 
zum BS 2015.

Quelle: Qualitätsbericht Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_qualitaetsbericht_2025.pdf  
(Abruf: 28.03.2025).

https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_qualitaetsbericht_2025.pdf
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24	 Thalheimer, Frank 
(2008): Im Spannungs-
feld zwischen Aktualität 
und Genauigkeit, in: 
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
10/2008, S. 15–21 und 
Thalheimer, Frank 
(2010): „Weniger ist 
mehr“ – Ergebnisstabi‑ 
lität und Genauigkeit 
vor Aktualität, in:  
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
1/2010, S. 15–20.

1,4

2,1

4,9

3,3

4,5

1,6

0,2

1,1

1,1

1,7

2,6

2,6

1,3

1,5

1,8

S3 Wirtschaftswachstum 2022 in Deutschland und den Bundesländern

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 226 25

Datenquelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, vorläufige Ergebnisse, 2023.

Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts 2022 gegenüber 2021 in %

Deutschland

Thüringen

Schleswig-Holstein

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Hessen

Hamburg

Bremen

Brandenburg

Berlin

Bayern

Baden-Württemberg

5,1

–0,2

werden. Der AK VGR der Länder führt eine  
laufende Qualitätssicherung anhand integrier‑ 
ter Überprüfungen der VGR-Daten und -Ergeb-
nisse, Kontrollen der Basisstatistiken sowie  
der VGR-Berechnungen und Methoden durch. 
Dabei werden auch gegebenenfalls neue Be-
rechnungsverfahren und bisher nicht einge‑ 
setzte Datenquellen auf ihre Verwendbarkeit 
und Verlässlichkeit hin kontrolliert. Vorrangi‑ 
ges Ziel ist dabei, den Revisionsbedarf der  
Länderergebnisse zu verringern. Betrachtun‑ 
gen zur Ergebnisstabilität des regionalen BIP 
waren daher bereits wiederholt Gegenstand  
von Untersuchungen im AK, wie auch von  
Beiträgen im Statistischen Monatsheft.24 

Nachfolgend werden wesentliche Verbes‑ 
serungsansätze im historischen Überblick  
skizziert:

2006: „Schnell-KSE“ im Verarbeitenden  
Gewerbe – vorgezogene OB zur 3. FS

Wie zuvor bereits aufgezeigt, ergibt sich das  
BIP aus der BWS aller Wirtschaftsbereiche zu-
züglich der Gütersteuern und abzüglich der  
Gütersubventionen, und die BWS aus den  
Bruttoproduktionswerten der Wirtschafts‑ 
bereiche abzüglich der jeweiligen Vorleis‑ 
tungen. Allein die Produktionswerte, bzw.  
zu den Fortschreibungen lediglich Umsatz‑ 
daten, eignen sich daher nur bedingt zur Mes-
sung der wirtschaftlichen Leistung, da die  
Vorleistungen unberücksichtigt bleiben. Diese 
umfassen außer Rohstoffen und von anderen 
wirtschaftlichen Einheiten produzierte Vor‑ 
produkte unter anderem Brenn- und Treib‑ 
stoffe, Bau- und sonstige Leistungen für lau‑ 
fende Reparaturen, gewerbliche Mieten sowie  
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Ausgaben für Leiharbeitnehmerinnen und  
-arbeitnehmer und nehmen je nach Wirt‑ 
schaftsbereich einen erheblichen Anteil am  
Produktionswert ein: beispielsweise im Jahr 
2021 im Verarbeitenden Gewerbe in Höhe von 
rund 62 % in Hessen und bis zu knapp 76 %  
in Hamburg. Wirtschaftliche Struktureffekte  
kommen damit erst vollständig mit den Vor‑ 
leistungen zum Tragen, für die in den VGR  
im Allgemeinen aber erst zur 2 Jahre späte‑ 
ren OB aus der Kostenstrukturerhebung (KSE) 
regionalspezifische Informationen verfüg‑ 
bar sind.

Anfang der 2000er-Jahre führte die regional  
und in zunehmendem Maße auch zeitlich un-
stete Entwicklung der Vorleistungen in einzel‑ 
nen Wirtschaftsbereichen zu deutlichen Diffe-
renzen der BWS bzw. des BIP insgesamt  
zwischen den Fortschreibungen gegenüber  
der OB. 

Bis zur VGR Generalrevision 2005 erfolgte das 
frühzeitige Abschätzen der regionalen Wirt‑ 
schaftsentwicklung mittels Fortschreibung  
der BWS zur 1. bis 3. FS beispielsweise im  
Verarbeitenden Gewerbe lediglich auf Basis  
der Umsatzentwicklungen. Regionale Vorleis‑ 
tungsdaten aus den Wirtschaftsstatistiken wa‑ 
ren zu den frühen Veröffentlichungszeitpunk‑ 
ten noch nicht verfügbar, das heißt es muss‑ 
ten zum Beispiel behelfsweise einheitlich na‑ 
tionale Vorleistungsquoten oder regionale  
Quoten aus den Originärberechnungen der  
Vorjahre verwendet werden. Die Fortschrei‑ 
bung der BWS bzw. des BIP gestaltete sich  
folglich umso zuverlässiger, je stabiler die  
Vorleistungsquoten waren, sowohl hinsicht‑ 
lich ihrer regionalen Verteilung als auch im  
Zeitverlauf. Je volatiler sich diese jedoch ent‑ 
wickeln, umso stärker kann die tatsächliche  
BWS von der Umsatzentwicklung abweichen 
und zu einem erhöhten nachträglichen Revi‑ 
sionsbedarf des BIP führen.

Vor allem im stark konjunkturrelevanten Ver‑ 
arbeitenden Gewerbe zeigten die Vorleistun‑ 
gen, bedingt beispielsweise durch die wach‑ 
sende Ausgliederung unternehmerischer Pro-
zesse und Funktionen (Outsourcing) bzw. de‑ 
ren Verlagerung ins Ausland (Offshoring), mit 
Beginn der 2000er-Jahre einen stark schwan-
kenden Verlauf. Zum einen stieg der durch‑ 
schnittliche Vorleistungsanteil kräftig an, wo‑ 
bei vor allem die fünf ostdeutschen Länder  
im Durchschnitt mit knapp 71 % im Jahr 2006 
eine merklich höhere Vorleistungsquote als  
die westdeutschen Bundesländer (gut 68 %) 
aufwiesen. Zum anderen hatte sich die Spanne 
der länderspezifischen Quoten deutlich erhöht, 
in den alten Ländern auf fast 11 Prozentpunk‑ 

te. Aktuell, in den Berichtsjahren 2008 bis 2021 
ist der Unterschied zwischen den regionalen 
Vorleistungsquoten noch größer geworden, 
wobei die westdeutschen Länder (einschließ‑ 
lich Berlin) mit fast 22 Prozentpunkten erheb‑ 
lich höhere Schwankungen der Landeswerte 
aufweisen als die ostdeutschen Länder (13 Pro-
zentpunkte). Es ist anzunehmen, dass diese  
unterschiedlichen Entwicklungen in der Wert-
schöpfungstiefe die wirtschaftsstrukturellen  
Veränderungen im Zuge der zunehmenden  
Globalisierung widerspiegeln.

Der erhebliche Effekt einer nur leicht veränder‑ 
ten Vorleistungsquote auf die Höhe der BWS 
verdeutlicht folgendes (fiktives) Rechenbei‑ 
spiel auf Basis der damaligen BWS Länderer-
gebnisse: Im Wirtschaftszweig „Herstellung  
von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ be‑ 
liefen sich die Vorleistungen 2005 in Baden-
Württemberg mit rund 51 Mrd. Euro auf gut 
74 % des Produktionswerts, die BWS lag folg‑ 
lich bei knapp 26 % oder 18 Mrd. Euro. Un‑ 
ter der Annahme, dass die Vorleistungsquote  
zum nächsten Berechnungsstand, auf Ba‑ 
sis aktualisierter Daten, um lediglich 3 Pro‑ 
zentpunkte auf rund 77 % gestiegen wäre,  
hätte dies einen Rückgang der BWS in je‑ 
weiligen Preisen um fast 12 % zur Folge  
gehabt! 

Um unter den geänderten wirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen, mit zunehmend un‑ 
steten Vorleistungsquoten, möglichst adä‑ 
quate Fortschreibungsergebnisse auf Basis  
der jeweils verfügbaren Ausgangsdaten be‑ 
reitzustellen, trug der AK VGRdL dieser Ent‑ 
wicklung im Zuge der VGR-Generalrevision  
2005 Rechnung: Auf Basis der sogenann‑ 
ten Schnell-Kostenstrukturerhebung (KSE)  
konnten zumindest im „Verarbeitenden Ge‑ 
werbe“ sowie im Wirtschaftsbereich „Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden“ be‑ 
reits ein Jahr früher als bisher aktuelle Da‑ 
ten zur regionalen Vorleistungen berücksich‑ 
tigt werden. Dies ermöglicht die Erstellung  
einer vorläufigen OB der BWS bereits 15 Mo‑ 
nate nach Ablauf des Berichtsjahres. Ergeb‑ 
nisse der Revision 2005 wurden vom Ar‑ 
beitskreis VGR der Länder erstmals im Fe‑ 
bruar 2006 veröffentlicht.

Nach diesem Methodenwechsel liegt das  
Ergebnis der BWS-Entwicklung zur 2. FS (da-
mals 3. FS) im Verarbeitenden Gewerbe  
auf Basis der Schnell-KSE nun wesentlich  
näher an der OB verglichen mit der bisheri‑ 
gen reinen Umsatzfortschreibung. Zudem bil‑ 
det die 2. FS der BWS (des Vorvorjahres)  
das Fundament der 1. FS für das zurücklie‑ 
gende Jahr, sodass mit dieser qualifizierteren 
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Basis somit insgesamt auch von einer Qua‑ 
litätsverbesserung der 1. FS ausgegangen  
werden kann.

2008: Kolloquium „Regionale Gesamt‑ 
rechnungen“ identifiziert grundsätzliche  
Einflussfaktoren der Revisionsdifferenzen 

Der hohe Revisionsbedarf der regionalen  
VGR-Ergebnisse 2006 – vor allem der großteils 
starke Rückgang des BIP zwischen den Er‑ 
gebnissen der 3. und 2. FS insbesondere in  
den neuen Bundesländern – gab Anlass für  
vermehrte Rückfragen der Datennutzerin‑ 
nen und -nutzer beim Arbeitskreis „VGR  
der Länder“. Im Rahmen eines daraufhin  
vom Statistischen Landesamt Sachsen or‑ 
ganisierten Kolloquiums „Regionale Gesamt-
rechnungen“ am 11. Juli 2008 beim ifo Insti‑ 
tut für Wirtschaftsforschung in Dresden wur‑ 
den die methodischen Aspekte der regionalen 
VGR näher erläutert sowie die in den einzel‑ 
nen Berechnungsphasen begründeten we‑ 
sentlichen Einflussfaktoren der Abweichun‑ 
gen identifiziert:

	� Unterschiedliche methodische Konzepte: 
Die BWS-Länderwerte zu den Fortschrei-
bungen werden anhand von Messzahlen  
der Entwicklungen kurzfristiger Indikatoren, 
wie zum Beispiel der Umsätze oder der  
BWS-Bundeswerte, gegenüber dem Vorjahr 
ermittelt. Mittels dieser Messzahlen wer‑ 
den die jeweiligen BWS-Ergebnisse des  
Vorjahres fortgeschrieben. Im Rahmen der 
OB erfolgt dagegen eine direkte Berech‑ 
nung, zum Beispiel der BWS im Verarbeiten-
den Gewerbe, nach dem Produktionsansatz 
aus der Differenz der Produktionswerte und 
der Vorleistungen. 

	� Verbesserte länderspezifische  
Datengrundlagen: 
Speziell zwischen 1. und 2. FS (damals 3. FS) 
sowie schließlich zur OB verbessert sich  
die regionale Datenbasis nachhaltig durch 
das Hinzukommen neuer fundierter Länder‑ 
daten: Statt lediglich Umsatzentwicklungen 
können zum Beispiel im Verarbeitenden Ge-
werbe vorläufige Angaben zu den regiona‑ 
len Vorleistungen und Produktionswerten 
aus der Schnell-KSE verwendet werden. Un‑ 
ter anderem in den Dienstleistungsberei‑ 
chen werden fortgeschriebene Daten des  
Arbeitnehmerentgelts (ANE), zur Berech‑ 
nung der BWS über den sogenannten Ein-
kommensansatz, durch überarbeitete Er‑ 
gebnisse ersetzt. Bis zu schließlich weitge-
hend vollständigen regionalstatistischen  
Ausgangsdaten der OB erfolgt oftmals auch 

ein Wechsel der Datenquelle, wie etwa in  
der Landwirtschaft, im Verarbeitenden Ge-
werbe oder in zahlreichen Abteilungen der 
Dienstleistungsbereiche. Dabei werden  
Konjunkturstatistiken tendenziell von Struk-
turstatistiken abgelöst.

	� Revisionen der Bundeseckwerte: 
Das BIP in Deutschland wird zunächst  
auf nationaler Ebene von der VGR des Bun‑ 
des erstellt, dann im Anschluss durch den 
AK VGRdL auf Länder- und schließlich  
auf Kreisebene. Da die Regionalergebnisse  
immer auf die Bundesergebnisse abge‑ 
stimmt werden, ist das regionale BIP direkt 
von den Ergebnissen der Bundes-VGR ab-
hängig, ohne diese beeinflussen zu können. 
Änderungen der nationalen BWS-Daten  
zwischen den einzelnen Berechnungsstän‑ 
den, können sich dabei regional durchaus  
in erheblich stärkerem Umfang auf die BIP-
Entwicklung auswirken, weil die Wirtschafts-
struktur in den Ländern teils große Unter-
schiede aufweist. Beispielsweise im Ver‑ 
arbeitenden Gewerbe: Hier reicht der An‑ 
teil der BWS an der Bruttowertschöpfung in 
jeweiligen Preisen insgesamt 2022 von ledig-
lich 6,3 % in Berlin über knapp 11 % in Me-
cklenburg-Vorpommern bis zu annähernd 
24 % in Bayern und 30,5 % in Baden-Würt‑ 
temberg bei 20,4 % BWS-Anteil in Deutsch-
land insgesamt. 

Diese grundsätzlichen Faktoren sind neben  
dem Einfluss der Vorleistungsquoten bei der 
bestehenden AK VGRdL-Methodik zur Ab‑ 
schätzung des frühzeitigen BIP auf Länder‑ 
ebene auf Basis der aufeinanderfolgenden  
BIP-Fortschreibungen wesentlich revisions‑ 
bestimmend.

2010: Späterer Veröffentlichungszeitpunkt – 
Ergebnisstabilität vor Aktualität

Bereits auf dem, zuvor genannten Kollo‑ 
quium 2008 und auch bei weiteren Diskussio‑ 
nen mit Datennutzenden der VGR, wurde ei‑ 
ner Verbesserung der Genauigkeit bzw. ge‑ 
ringeren Volatilität der Fortschreibungser‑ 
gebnisse des BIP größere Präferenz beige‑ 
messen als höchstmöglicher Aktualität. Dies 
gab schließlich den Anlass, modifizierte Ver‑ 
öffentlichungszeitpunkte der ersten regio‑ 
nalen Wachstumszahlen auf Bundesländer‑ 
ebene zu prüfen, mit dem Ziel eines geringe‑ 
ren Revisionsbedarfs. Somit wurde der bishe-
rige Termin der 1. FS des BIP auf Länder‑ 
ebene vom 6. Februar des Folgejahres auf  
die letzte Märzwoche verschoben – so erstmals 
die 1. FS des BIP 2009 auf den 30. März 2010. 
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25	 Bund-Länder-Ausschuss 
Statistik der Wirtschafts-
ministerien der Länder, 
82. Sitzung am 
6./7.12.2016 im Minis‑ 
terium für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk 
des Landes NRW, Düs-
seldorf; 84. Sitzung am 
29.10.2021, Bundesmi‑ 
nisterium für Wirtschaft 
und Energie, Berlin,  
Online-Veranstaltung; 
86. Sitzung am 
4./5.06.2024 beim  
Niedersächsischen  
Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Bauen 
und Digitalisierung, 
Hannover.

26	 Ländervorbesprechung 
der Amtsleitungskon‑ 
ferenz am 16.11.2020 
(Videokonferenz).

27	 Arbeitskreis „VGR der 
Länder“, Projektgruppe 
Revisionsdifferenzen, 
Abschlussbericht an die 
Ländervorbesprechung 
der Amtsleitungskonfe-
renz am 07.06.2022,  
Managementfassung.

Nun ebenfalls Ende März werden auch die  
aktualisierten Ergebnisse der früheren Be‑ 
richtsjahre bereitgestellt. Insgesamt wurde  
mit diesem neuen Veröffentlichungstermin  
der ersten BIP-Zahlen für die Länder aus Kun-
densicht weiterhin eine ausreichend aktuelle 
Ergebnisdarstellung bei höherer Ergebnis‑ 
stabilität gewährleistet. Dabei konnten fol‑ 
gende Verbesserungen realisiert werden:

	� Die Korrekturhäufigkeit wurde reduziert.

	� Fortschreibungsindikatoren, wie zum Bei‑ 
spiel Umsätze, liegen zur 1. FS nun für das 
gesamte Berichtsjahr vor, gegenüber bisher 
lediglich von Januar bis Oktober bzw. zum 
3. Quartal, wobei konjunkturelle Entwick-
lungen der letzten beiden Monate bzw. des 
4. Quartals unberücksichtigt blieben.

	� Die Länderwerte werden zur 1. FS auf die 
Mitte Februar erstmals überarbeiteten, in  
der Regel weniger korrekturanfälligen Jah-
reswerte der nationalen VGR abgestimmt, 
statt bisher auf die BIP-Schnellmeldung  
von Anfang Januar.

	� Die 1. FS wird detailliert für das BIP und  
die BWS nach Hauptwirtschaftsbereichen 
publiziert, statt bisher lediglich für das BIP 
und die BWS im Verarbeitenden Gewerbe 
und hat damit einen höheren Informations-
gehalt.

	� Zur 2. FS liegt ein vollständigerer Liefer‑ 
stand (in der Regel zu 90 % bis 95 %) der  
vorläufigen Schnell-KSE vor. Die verfügba‑ 
ren regionalen Vorleistungsquoten ent‑ 
sprechen damit annähernd den für die spä-
tere OB verwendeten endgültigen KSE- 
Daten.

Die in den letzten Jahren im AK VGRdL ge‑ 
troffenen verschiedentlichen Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung der Erstveröffentli‑ 
chung des jährlichen BIP bzw. des Wirtschafts-
wachstums nach Ländern haben wesentlich  
zur Ergebnisstabilität beigetragen. Sie sind  
jedoch keine Gewähr, dass die frühen BIP- 
Ergebnisse künftig nicht von den nachfolgen‑ 
den Berechnungsständen abweichen und es 
damit gegebenenfalls zu Verschiebungen in  
der Rangfolge der Länder und/oder von einer 
zunächst ausgewiesenen positiven Verän‑ 
derungsrate zu einer negativen und umge‑ 
kehrt kommen kann. Das Ausmaß der Revi‑ 
sionen steht dabei immer wieder kritisch  
im Blickpunkt der Nutzerinnen und Nutzer. So  
hat sich beispielsweise der Bund-Länder-Aus‑ 
schuss Statistik mittlerweile mehrfach (2016, 
2021 und 2024) mit dem Thema befasst.25 

2020: Projektgruppe im AK VGRdL –  
systematische Revisionsanalyse 

Um die Revisionsdifferenzen der BIP-Fort‑ 
schreibungen und ihre Ursachen näher zu un-
tersuchen und sie künftig nach Möglichkeit  
weiter zu verringern, haben die Amtsleitun‑ 
gen der Statistischen Landesämter im No‑ 
vember 202026 eine Projektgruppe (PG) des  
AK VGRdL eingesetzt. Diese erhielt folgende 
Aufträge:

1.	Systematische Analyse der Ursachen für  
die Revisionsdifferenzen und Dokumenta‑ 
tion der Erkenntnisse;

2.	Überprüfung von Maßnahmen und alter‑ 
nativen Methoden zur Verringerung der  
Revisionsdifferenzen.

Zusätzlich wurde die PG gebeten, ein Votum 
vorzulegen, ob und in welcher Form die Ein‑ 
beziehung externer wissenschaftlicher Exper‑ 
tise in diese Untersuchungen sinnvoll sein 
könnte.27 

Revisionen des regionalen BIP im Prozess  
der Fortschreibungen entstehen im Wesentli‑ 
chen aus den oben bereits dargestellten Grün-
den: Verbesserung der Ausgangsdaten, me‑ 
thodische Änderungen und Revisionen in  
der Bundesrechnung zwischen den einzelnen  
Veröffentlichungsterminen. 

Die Projektgruppe hat daher im Rahmen ei‑ 
ner systematischen Revisionsanalyse die in  
der Vergangenheit beobachteten Revisions‑ 
differenzen in ihre ursächlichen Effekte zer‑ 
legt – mit dem Ziel, Maßnahmen abzuleiten,  
um die Abweichungen künftig zu verrin‑ 
gern. Dabei wurden folgende Einflüsse diffe‑ 
renziert:

	� Bundeseffekt: 
Der Bundeseffekt beschreibt die Revisions-
differenzen für die Länderergebnisse, die  
sich aus der Abweichung der Bundeseck‑ 
werte zwischen den Berechnungsständen 
ergeben. Durch die Koordinierung übertra‑ 
gen sich diese auf die regionale BWS und 
wirken sich aufgrund der länderspezi‑ 
fisch unterschiedlichen Wirtschaftsstruktu‑ 
ren unterschiedlich stark auf das Länder- 
BIP aus (siehe auch Absatz „Revisionen  
der Bundeseckwerte“). 

	� Preiseffekt:
Das preisbereinigte BIP bzw. dessen Ver‑ 
änderung gegenüber dem Vorjahr (Wirt-
schaftswachstum) wird in der Länderrech‑ 
nung mangels regionaler Preisdaten, in der 



34

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 9/2025Wirtschaft,  
Arbeitsmarkt

28	 Arbeitskreis „VGR der 
Länder“, Projektgruppe 
Revisionsdifferenzen, 
Abschlussbericht an die 
Ländervorbesprechung 
der Amtsleitungskon‑ 
ferenz am 07.06.2022.

Regel auf Basis der bundeseinheitlichen  
Deflatoren aus der Bundes-VGR ermittelt.  
Der Preiseffekt beschreibt Abweichungen  
der Deflatoren zwischen den Berechnungs-
ständen bzw. deren Einfluss auf die realen 
Länderergebnisse.

	� Ländereffekt:
Die zentralen Größen der BWS-Regional‑ 
rechnung sind die Wertschöpfungsanteile 
der Länder je Wirtschaftszweig an der je‑ 
weiligen BWS Deutschlands. Der Länder‑ 
effekt beschreibt die Revisionsdifferenzen, 
die sich aus der Abweichung in den Anteilen 
der Länder an Deutschland zwischen den 
Berechnungsständen ergeben. Diese sind  
auf Änderungen in den regionalspezifischen 
Ausgangsdaten zurückzuführen, und ent‑ 
sprechen damit dem Revisionsbedarf der 
regionalen VGR im eigentlichen Sinne.

Betrachtet man nicht das Niveau der Wirt‑ 
schaftsleistung, sondern seine Veränderung, 
weitet sich die Zahl der potenziellen Re‑ 
visionsquellen noch aus: Veränderungsraten  
resultieren aus der Verbindung der – gege‑ 
benenfalls revidierten – Niveaus im Berichts- 
und Basisjahr. Die Veränderung des realen BIP 
zum Vorjahr wird daher sowohl von Daten‑ 
revisionen des Berichtsjahres, als auch von de‑ 
nen der Vorjahre beeinflusst. Datenrevisionen 
der Vorjahre haben insofern Auswirkungen  
auf das Ergebnis bzw. die Revision der 1 FS, da 
die Messzahlen im System der Fortschreibun‑ 
gen auf die revidierten Vorjahreswerte auf‑ 
gesetzt werden. 

Abhängig davon, wie sich die Revisionen  
des Niveaus der BWS des Berichtsjahres  
und/oder des Vorjahres zueinander verhal‑ 
ten, können die Abweichungen der Verän‑ 
derungsraten des BIP bzw. der BWS gegen‑ 
über dem Vorjahr höher, aber auch geringer 
ausfallen.

Handlungsspielraum der Länderrechnung

Die Länderergebnisse des AK VGRdL unter‑ 
liegen somit verschiedenen Einflüssen, von 
denen viele, vor allem die Bundeseckwerte  
und Deflatoren und deren jeweiligen Revisio‑ 
nen, nicht durch den Arbeitskreis beeinflusst 
werden können. Für die PG schloss sich daher 
eine Untersuchung an, ob bereits diese exter-
nen Einflüsse Revisionen der aktuellen Grö‑ 
ßenordnung hervorrufen oder ob die Revi‑ 
sionsdifferenzen maßgeblich durch den Län‑ 
dereffekt verursacht werden und durch Maß-
nahmen in der Länderrechnung weiter verrin‑ 
gert werden können.

	� Proberechnungen unter der Annahme, dass 
bereits zur 1. FS die BWS-Länderanteile  
der 1. OB bekannt wären, ergaben zwar für 
nahezu alle Länder etwas geringere Werte 
der mittleren absoluten Revision (MAR) des  
preisbereinigten BIP, zeigten aber auch, dass 
im Rahmen der aktuell verwendeten Fort-
schreibungsmethodik allein die oben ge‑ 
nannten externen Einflüsse zu erheblichen 
Revisionsdifferenzen führen.28

	� Ein weiteres zentrales Ergebnis war, dass 
sich Revisionsdifferenzen der BWS einzel‑ 
ner Wirtschaftszweige mit verschiedenen  
Vorzeichen, beispielsweise zwischen Ver‑ 
arbeitendem Gewerbe und den Dienstleis‑ 
tungsbereichen, gesamtwirtschaftlich auf‑ 
heben können, sodass eine Verringerung  
von Abweichungen bzw. Fehlern lediglich  
in einzelnen Wirtschaftszweigen zu einer  
größeren Gesamtrevision des BIP führen  
kann. 

Insgesamt zeigen die Untersuchungen der PG, 
dass die Revisionsursachen in den letzten  
Jahren vielfältig waren, die Mehrzahl der Ef‑ 
fekte außerhalb der Kontrolle und damit ei‑ 
nes aktiven Qualitätsmanagements des AK  
liegen und sich im Rahmen der Revisions‑ 
analyse keine konkreten und gezielten Ansätze 
zur Methodenverbesserung bewiesen haben. 
Zudem konnte die PG keine systematische  
Über- oder Unterschätzung der Veränderungs-
rate des preisbereinigten BIP feststellen, die  
auf Probleme in der aktuellen Methodik hin‑ 
deuten würden.

Maßnahmen und alternative Methoden

Abschließend wurden von der PG verschie‑ 
dene Maßnahmen und alternative Methoden 
zur Verringerung der Revisionsdifferenzen  
untersucht: 

1.	Ansätze aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 

Ein Vergleich mit anderen EU-Mitglied‑ 
staaten (Österreich, Spanien und der Nie‑ 
derlande), hat gezeigt, dass diese ebenfalls 
mit Herausforderungen durch Revisions‑ 
differenzen zwischen ihrer Erstveröffent‑ 
lichung des BIP und den nachfolgenden Er-
gebnissen konfrontiert sind. Deutschland  
veröffentlicht die regionalen VGR allerdings 
am frühesten und in der tiefsten wirtschafts-
fachlichen Gliederung. Lösungsansätze, die 
zu stabileren frühzeitigen BIP-Ergebnissen 
führen, konnten bisher auch durch den Blick 
auf das Vorgehen in diesen Mitgliedstaaten 
noch nicht ermittelt werden.
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29	 Siehe Eurostat (2013).

2.	Verschiebung des Veröffentlichungs‑ 
	 zeitpunktes: 

Zentrale Herausforderung der regiona‑ 
len VGR hinsichtlich ihres frühzeitigen  
Veröffentlichungszeitpunktes bereits nach  
t + 3 Monaten – zum Beispiel Ende März  
2025 das BIP 2024 – ist, dass viele Input‑ 
statistiken nur mit Zeitverzug vorliegen.  
Die PG hat daher eine exemplarische Be‑ 
rechnung der 1. FS zu späteren Zeitpunk‑ 
ten im Berichtsjahr durchgeführt, nach  
t + 8 Monaten und t + 11 Monaten, zu wel‑ 
chen in Teilbereichen eine verbesserte Da-
tengrundlage zur Verfügung steht. 

Zum Zeitpunkt t + 8 Monate liegen bei‑ 
spielsweise die revidierten BWS Bundes‑ 
eckwerte des Vorjahres vor, auf Basis derer 
die Ergebnisse der 2. FS – gemäß obigem 
Beispiel für die BWS 2023, als Grundlage  
der 1. FS 2024 – berechnet werden. 

Nach t + 11 Monaten sind zusätzlich die  
originär berechneten länderspezifischen  
Arbeitnehmerentgelte (ANE) des Berichts‑ 
jahres – hier zum Beispiel für 2023 – ver‑ 
fügbar, welche ebenfalls im Rahmen der  
2. FS Verwendung finden. Eine solcherma‑ 
ßen spätere Veröffentlichung zeigte jedoch  
keine signifikante Verringerung der Revi‑ 
sionsdifferenzen. 

3.	Rechnung auf A*10-Ebene:

In der aktuellen Methodik zur 1. FS des BIP 
auf Länderebene werden sogenannte  
Messzahlen für insgesamt 88 Wirtschafts‑ 

bereichen (A*88) gemäß Klassifikation der 
Wirtschaftszweige (WZ 2008) berechnet.  
Auf deren Grundlage wird die BWS des  
Vorjahres (2. FS) fortgeschrieben und auf  
den jeweiligen Bundeseckwert koordiniert. 
Zur 1. FS werden vom AK VGRdL jedoch  
lediglich BWS-Ergebnisse nach Wirtschafts-
zweigen auf Ebene A*10 mit Zusammen‑ 
fassungen inklusive „Verarbeitendes Ge‑ 
werbe (WZ C)“ veröffentlicht (siehe Über‑ 
sicht 5). Eine Überlegung war daher, die  
direkte Koordinierung der fortgeschriebe‑ 
nen Regionalergebnisse auf die Bundes‑ 
eckwerte in dieser „reduzierten“ Veröffent‑ 
lichungstiefe (A*10mZ+C) vorzunehmen,  
anstatt wie üblich in Rechentiefe A*88, ge‑ 
mäß Eurostat-Handbuch.29 Da sich so zu‑ 
nächst grundsätzlich die reine Anzahl ex‑ 
terner Revisionsquellen verringert, wie un‑ 
ter anderem Bundeseckwerte und Deflato‑ 
ren, könnte gegebenenfalls neu evaluiert  
werden, welche Inputreihen am besten zur 
Berechnung der BWS zu diesem frühen  
Zeitpunkt geeignet sind. Entsprechende  
Proberechnungen auf A*10 Ebene für die 
Jahre 2012 bis 2019 wiesen zwar im Durch-
schnitt über alle Länder eine etwas ge‑ 
ringere MAR für die Veränderungsrate  
des preisbereinigten BIP auf, insgesamt  
zeigte sich jedoch kein signifikanter Un‑ 
terschied der Revisionsdifferenzen des BIP 
zur Rechentiefe A*88.

4.	Verwendung von  
Beschäftigungsindikatoren:

Da Arbeitsmarktindikatoren, wie die Be‑ 
schäftigtenzahlen frühzeitig zur Verfügung 

Code Bezeichnung

A Land-, Forstwirtschaft, Fischerei
B–E Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe
 C   darunter: Verarbeitendes Gewerbe
F Baugewerbe
G–J Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation

K–N Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und 
Wohnungswesen

O–T Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private 
Haushalte mit Hauspersonal

Wirtschaftszweiggliederung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen  
nach WZ 2008Ü5

Quelle: Auszug aus https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2023-02/vgrdl_WZ2008.pdf (Abruf: 11.02.2025).

https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2023-02/vgrdl_WZ2008.pdf
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30	 Döhrn, Roland (2019): 
Zur Aussagekraft der 
VGR der Länder –  
Revisionspraxis und 
Verbesserungsvor‑ 
schläge, RWI Materi-
alien 132. RWI, Essen; 
Döhrn, Roland (2021): 
Zur Revisionspraxis der 
VGR der Länder, Asta, 
Wirtschafts- und Sozial-
statistisches Archiv, 
Band 15 Heft 1. 

31	 Siehe Abschlussbericht  
der 2020 eingesetzten  
Projektgruppe des Ar‑ 
beitskreises „VGR der  
Länder“.

stehen, und im Gegensatz zu den bislang in 
den BIP-Fortschreibungen verwendeten  
länderspezifischen Umsatzdaten relativ sta‑ 
bil sind, wurde die Verwendung von Indi‑ 
katoren des Arbeitsmarktes bei der Berech-
nung der Wirtschaftsleistung zur 1. FS ge‑ 
prüft. Nach Döhrn (2019) könnte damit die 
Größenordnung der Revisionen zwischen  
1. FS und OB reduziert werden.30 Nach den 
Untersuchungen der PG zeigte die Verwen-
dung der Erwerbstätigkeit als Messzahl in 
der 1. FS jedoch keine Annäherung an die 
OB-Ergebnisse. Zudem stellt das Arbeit‑ 
nehmerentgelt, das eng mit der Entwick‑ 
lung des Arbeitsmarktes verknüpft ist und 
eine entsprechend hohe Stabilität auf‑ 
weist, bereits einen wichtigen Input für die 
1. und 2. FS dar, vor allem in den Dienst‑ 
leistungsbereichen. Darüber hinaus ist die 
Produktivität – das Verhältnis von Wert‑ 
schöpfung zur eingesetzten Arbeit – eine  
zentrale Größe der VGR. Wenn die Wert‑ 
schöpfung ausschließlich bzw. überwiegend 
anhand von eingesetzter Arbeit geschlüs‑ 
selt würde, verlöre die Kennzahl Produkti‑ 
vität ihre Aussagekraft. Aus diesen Gründen 
wurde der Vorschlag von der PG nicht wei-
terverfolgt.

Fazit 

Die durchgeführten Analysen zeigten keine  
systematischen Potenziale zur Verringerung  
der Revisionsdifferenzen innerhalb der Re‑ 
chenwerke des AK VGRdL auf. Die PG war sich 
daher einig, in einem nächsten Schritt externe 
Expertise einzubeziehen. Ein wissenschaft‑ 
licher Partner könnte potenziell wertvolle  
Impulse für alternative Berechnungsansätze 
geben, die die Stabilität der Ergebnisse  
zwischen den Berechnungsständen erhö‑ 
hen. 

	� 2024: RWI-/IWH-Projekt zur „Frühzeitigen  
Ermittlung stabiler BIP-Ergebnisse“ – öko‑ 
nometrische Verfahren als alternative  
Methode

Gemäß dem Vorschlag einer Projektvergabe  
an ein externes Institut31 wurde im Juni 2022 
von „Information und Technik Nordrhein- 
Westfalen“ (IT-NRW) der Forschungsauftrag: 
„Frühzeitige Ermittlung stabiler Ergebnisse  
zum Bruttoinlandsprodukt bzw. realen Wirt-
schaftswachstum und der Bruttowertschöp‑ 
fung auf Länderebene“ ausgeschrieben. Den 
Zuschlag für das Projekt erhielten das RWI – 
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in  
Essen zusammen mit dem IWH – Leibniz- 
Institut für Wirtschaftsforschung Halle.

	� Projektauftrag

In enger Abstimmung mit dem AK VGRdL  
war der Projektauftrag darauf ausgerich‑ 
tet, eine Methodik für ein Berechnungs-Mo‑ 
dell zu entwickeln, das – analog zum bishe‑ 
rigen AK-Verfahren der BIP-Fortschreibung – 
zum Veröffentlichungszeitpunkt t + 3 Monate  
das BIP und die BWS auf Wirtschaftszweig- 
Gliederungsebene A*10 mit Zusammenfas‑ 
sungen einschließlich WZ C (Verarbeitendes 
Gewerbe) ausweist. Dabei sollte eine mög‑ 
lichst hohe Stabilität der veröffentlichten Er‑ 
gebnisse mit Blick auf die Ergebnisse der 1. OB 
(nach t + 27 Monaten) gewährleistet werden. 
Hauptziel war die Minimierung der Revisionen 
über alle veröffentlichten Merkmale und Re‑ 
gionen hinweg mit besonderem Fokus auf ei‑ 
ner größtmöglichen Stabilität der Verände‑ 
rungsrate des preisbereinigten BIP.

	� Alternative Methoden und Indikatoren

In der Studie des RWI/IWH wurde geprüft, ob 
die Genauigkeit der ersten Schätzung (1. FS) 
des BIP auf Länderebene erhöht und damit  
das Ausmaß der nachfolgenden Revisionen  
reduziert werden kann, wenn gegenüber dem 
bisherigen AK VGRdL-Verfahren ergänzende 
alternative, ökonometrische Methoden zum  
Einsatz kommen und/oder zusätzliche alter‑ 
native Indikatoren herangezogen werden. In  
die Revisionsanalyse flossen die Zeitreihen  
der BWS auf A*10-Ebene von 2011 bis 2020 
sowie das nominale und reale BIP für alle  
Bundesländer ein. 

Folgende alternative Indikatoren zur Berech‑ 
nung der 1. FS der BWS bzw. des BIP wurden 
verwendet:

–	 Produktions- und Auftragseingangsindex  
der Industrie für Deutschland insgesamt  
(beide Indizes stehen nur für einzelne Bun-
desländer zur Verfügung).

–	 Monatlicher Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte für Deutschland insgesamt.

–	 Monatliche ifo Geschäftsklimaindikatoren  
für das Verarbeitende Gewerbe und den  
Dienstleistungssektor (für Baden-Württem-
berg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und  
Sachsen sowie regionale Aggregate unter 
anderem Nord-Ost, Norddeutschland, Mit‑ 
teldeutschland, Ostdeutschland mit Berlin; 
für Hessen wurde als Proxy das Aggregat  
Westdeutschland verwendet).

–	 Monatliche Lkw-Maut-Fahrleistungsindizes 
für die Bundesländer und für Deutschland.
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32	 Vullhorst, Udo (2024):  
Volkswirtschaftliche Ge‑ 
samtrechnungen der  
Länder: Ansatzpunkte  
für mögliche Verbesse‑ 
rungen der Fortschrei‑ 
bungsqualität, in:  
WISTA, Heft 2, 2024,  
https://www.destatis. 
de/DE/Methoden/ 
WISTA-Wirtschaft-und- 
Statistik/2024/02/vgr- 
laender-fortschreibungs 
qualitaet-022024.pdf?__
blob=publicationFile 
&v=3  
(Abruf: 11.02.2025).

33	 RWI/IWH (2024): Früh‑ 
zeitige Ermittlung sta‑ 
biler Ergebnisse zum  
Bruttoinlandsprodukt  
bzw. realen Wirtschafts‑ 
wachstum und der  
Bruttowertschöpfung  
auf Länderebene, End‑ 
bericht, Januar 2024,  
https://www.rwi-essen. 
de/fileadmin/user_ 
upload/RWI/Publikatio 
nen/Projektberichte/ 
PB_Endbericht__Frueh 
zeitige_Ermittlung_sta 
biler_Ergebnisse_zum_ 
Bruttoinlandsprodukt_ 
bzw._realen_Wirtschafts 
wachstum.pdf  
(Abruf: 03.02.2025).

34	 Siehe RWI/IWH (2024), 
S. 62.

35	 Siehe RWI/IWH (2024), 
S. 62.

Ein methodisch bedeutender Unterschied des 
RWI/IWH-Ansatzes zum amtlichen Verfahren  
ist die Schätzung von Regressionskoeffizien‑ 
ten. Von besonderem Interesse sind dabei  
Verfahren, die es ermöglichen, Zeitreihen mit  
unterschiedlichen Frequenzen miteinander zu  
kombinieren. Die im Rahmen der Studie ge-
nutzten alternativen ökonometrischen Ansät‑ 
ze, um die BWS auf Ebene der Länder fortzu-
schreiben, basieren auf der Mixed-Frequency-
Vector Autoregression (MF VAR) und zusätz‑ 
lich auf der DiFonzo-Methode, die auch im  
WISTA-Beitrag „Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen der Länder: Ansatzpunkte für  
mögliche Verbesserungen der Fortschreibungs-
qualität“ von Dr. Vullhorst vorgestellt wird.32

	� Zentrale Ergebnisse der Studie

Das Ziel der Untersuchung, durch alternative 
Verfahren den Revisionsbedarf insbeson‑ 
dere für die Wachstumsrate des realen BIP  
in den Ländern zu verringern, konnte nicht  
erreicht werden. Wie im vorgelegten Pro‑ 
jektendbericht33 des RWI/IWH hinsichtlich des  
Vergleichs des Revisionsbedarfs des aktuellen 
Verfahrens des AK VGRdL zur frühzeitigen  
Schätzung des regionalen BIP mit den in der 
Studie untersuchten alternativen Indikatoren 
und ökonometrischen Methoden abschließend 
festgestellt wurde, führt keines der alterna‑ 
tiven Verfahren dazu, dass die Revisionsbe‑ 
darfe durchgängig in allen Bundesländern und 
Berichtsjahren reduziert werden. Vielmehr  
steht einer Gruppe von Ländern, für die sich der 
Revisionsbedarf verringert, immer eine Länder-
gruppe gegenüber, für die sich der Revisions-
bedarf erhöht. Zudem hat sich gezeigt, dass die 
AK-Methodik insbesondere bei externen Schocks, 
zum Beispiel Corona, gegenüber den unter-
suchten alternativen Verfahren eine vergleichs-
weise gute Performance aufwies.

Selbst mit einer Kombination der besten alter-
nativen Verfahren ließ sich keine weitere Re‑ 
duzierung des Revisionsbedarfs beim realen 
BIP erzielen. Im Gesamtergebnis raten die mit 
der Studie beauftragten externen Experten des 
RWI/IWH von einer eventuellen Umstellung  
des aktuellen AK VGRdL-Verfahrens der Fort-
schreibung des BIP auf Länderebene ab:  
„Der Aufwand einer etwaigen Umstellung des 
aktuellen Verfahrens steht daher in einem un-
günstigen Verhältnis zum Ausmaß der damit 
erreichbaren Verbesserungen.“34

	� Ansatzpunkte für weitere Analysen

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen  
dabei aber auch Ansatzpunkte für weitere Ana-
lysen auf. Im Projektendbericht des RWI/IWH 

wird eine regelmäßige unabhängige Über‑ 
prüfung der Fortschreibungsmethodik des  
AK VGRdL etwa alle 5 Jahre empfohlen.

Auch aus Sicht des AK VGRdL ist eine regel‑ 
mäßige externe Überprüfung der BIP-Fortschrei-
bung grundsätzlich zu befürworten. Unabhän‑ 
gig davon überprüft der AK fortlaufend im  
Rahmen der Berechnungen sowohl die verfüg-
baren Datenquellen als auch die angewandte 
Methodik hinsichtlich möglicher qualitativer 
Verbesserungen. Die weitere Empfehlung des 
externen Gutachtens: „Die Berücksichtigung 
weiterer Revisionen könnte zu robusteren Er-
gebnissen führen“35, lässt offen, inwieweit  
künftige Untersuchungen substanzielle Poten-
ziale zur Reduzierung der Revisionsdifferen‑ 
zen aufdecken können. Herausforderungen er-
geben sich dabei vor allem aus den periodi‑ 
schen VGR-Generalrevisionen (zuletzt 2024)  
und insbesondere den in größeren Abstän‑ 
den notwendigen Anpassungen der Wirt‑ 
schaftsklassifikation, zuletzt 2011 mit Um‑ 
stellung der VGR von der Klassifikation der  
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003)  
auf die WZ 2008, sowie mit der anstehen‑ 
den VGR-Generalrevision 2029 auf die neue  
WZ 2025 und das neue ESVG.

	� Schlussfolgerungen aus der Studie  
des RWI/IWH

Unter den persistenten Rahmenbedingun‑ 
gen der BIP-Fortschreibungsmethodik erschei-
nen deutliche Verbesserungen auf Basis alter-
nativer ökonometrischer Verfahren und Indika-
toren nach den Ergebnissen der Studie des  
RWI/IWH aus Sicht des AK VGRdL eher un‑ 
wahrscheinlich. 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse der Stu‑ 
die des RWI/IWH die bestehende Vorgehens-
weise und Methodik des AK VGRdL zur früh‑ 
zeitigen Ermittlung des realen BIP nach Län‑ 
dern als derzeit bestes angewandtes Verfah‑ 
ren. Keines der von den Instituten getesteten 
Verfahren führte durchgängig für alle Bun‑ 
desländer und Berichtsjahre zu einer Redu‑ 
zierung des Revisionsbedarfs.

Kommunikation und Transparenz –  
VGRdL im Internet

Das komplette Daten- und Veröffentlichungs‑ 
angebot des Arbeitskreises VGR der Länder 
kann im Statistikportal unter https://www.statis 
tikportal.de/de/vgrdl abgerufen werden. Hier 
finden sich sogenannte Gemeinschaftsveröf-
fentlichungen: umfangreiche Tabellenbände  
mit tief gegliedertem Datenmaterial zu den  

https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/02/vgr-laender-fortschreibungsqualitaet-022024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Publikationen/Projektberichte/PB_Endbericht__Fruehzeitige_Ermittlung_stabiler_Ergebnisse_zum_Bruttoinlandsprodukt_bzw._realen_Wirtschaftswachstum.pdf
https://www.statistikportal.de/de/vgrdl
https://www.statistikportal.de/de/vgrdl
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Regionalergebnissen, unter anderem zum BIP 
und der BWS, den Arbeitnehmerentgelten und 
den Bruttolöhnen und -gehältern sowie zum 
Einkommen der privaten Haushalte auf Län‑ 
der- und Kreisebene. Ergänzend werden um-
fangreiche Informationen und Metadaten an‑ 
geboten, wie zum Beispiel:

–	 ausführliche Methodenbeschreibungen der 
regionalen VGR, https://www.statistikportal.
de/de/vgrdl/methoden-und-informationen 

–	 Informationen zu den VGR-Generalrevisi‑ 
onen von der Revision 2005 bis zur ak‑ 
tuellen Revision 2024, https://www.statistik 
portal.de/de/vgrdl/methoden-und-informa 
tionen#revisionen 

–	 eine informative Broschüre über Zusam‑ 
menhänge, Bedeutung und Ergebnisse der 
VGR mit einer Darstellung der organisato-
rischen und methodischen Besonderheiten 
der regionalen VGR sowie näheren Erläu‑ 
terungen zu Erstellung und Aussagegehalt 
der zentralen Indikatoren, https://www.sta 
tistikportal.de/sites/default/files/2024-10/
vgrdl_broschure_2024.pdf 

–	 sowie der Qualitätsbericht Regionale Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen mit In‑ 
formationen zu Berechnungsmethoden und 
Revisionsanalysen, https://www.statistikpor 
tal.de/sites/default/files/2025-03/vgrdl_quali 
taetsbericht_2025.pdf 

–	 eine Freigabeübersicht aller VGRdL-Aggre‑ 
gate zum jeweils aktuellen Berechnungs‑ 
stand und ein Veröffentlichungskalender, 
https://www.statistikportal.de/sites/default/
files/2023-06/vgrdl_Freigabeuebersicht_BS 
2022.pdf und https://www.statistikportal.de/
sites/default/files/2024-10/1_GV-AKVGRdL-
Aug24-StatPortal_14.10.2024.pdf 

Des Weiteren ermöglichen grafische Dar‑ 
stellungen aktueller Ergebnisse der Entwick-
lungen und Wirtschaftsstrukturen im regiona‑ 
len Vergleich eine vergleichende Bewertung  
der einzelnen Bundesländer, https://www.sta 
tistikportal.de/de/vgrdl/ergebnisse-laenderebe 
ne/bruttoinlandsprodukt-bruttowertschoepfun 
g#grafiken (alle Abrufe: 28.03.2025)

Schlussbemerkung

Interne Analysen des AK VGRdL und externe 
Überprüfungen bestätigen, dass unter den ge-
gebenen Rahmenbedingungen für die amtli‑ 
che Statistik, mit den aktuell vom AK VGRdL  

zur regionalen BIP-Fortschreibung verwende‑ 
ten Methoden, das derzeit bestmögliche Ver-
fahren zur Berechnung frühzeitiger Ergeb‑ 
nisse für das Bruttoinlandsprodukt und die  
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsberei‑ 
chen auf Länderebene angewendet wird. Al‑ 
ternative Berechnungsverfahren, Datenquel‑ 
len und Indikatoren zur Fortschreibung ha‑ 
ben in den bisherigen Untersuchungen keine  
durchgängige signifikante Verringerung der 
Revisionsdifferenzen gezeigt. Eine Verbesse‑ 
rung der frühen BIP-Ergebnisse für alle Bun‑ 
desländer konnte bislang mit keinem alter‑ 
nativen Verfahren erreicht werden. Der AK  
VGRdL prüft im Rahmen des internen Quali‑ 
tätsmanagements fortlaufend die Weiter‑ 
entwicklung und Verbesserung der eingesetz‑ 
ten Methoden und Datengrundlagen. Die Ein-
bindung externer wissenschaftlicher Unter‑ 
stützung wird dabei auch künftig von beson‑ 
derem Wert sein.

Gleichwohl wird es auch bei einer verbesserten 
Methodik, die eine gewisse Verringerung der 
Revisionsdifferenzen des BIP – gegebenenfalls 
auch nur für einen Teil der Bundesländer – er-
möglicht, verfahrens- und datenbedingt im‑ 
mer Abweichungen zwischen Erstveröffent‑ 
lichung (Fortschreibung) und der später fol-
genden Originärberechnung des regionalen  
BIP geben. Daher ist es ganz offensichtlich  
auch unrealistisch, bereits zur ersten Schät‑ 
zung der realen BIP-Entwicklung ein belastba‑ 
res Länderranking aufzustellen.

Die verständliche Erläuterung und transpa‑ 
rente Kommunikation zu den Revisionen der 
regionalen VGR-Ergebnisse gegenüber den  
Datennutzerinnen und -nutzern bleibt daher  
eine zentrale Aufgabe des AK VGRdL. 

Weitere Auskünfte erteilt
Felix Dressel, Telefon 0711/641-26 18,
Felix.Dressel@stala.bwl.de
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